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SRoberne 93aufceftrefeungen*
(Äorrefponbenä).

Stuf Seranlaffmtg be§ Quartier »Seteins gluntern»
güricß ßielt £>err ®r. eï>r, ©efretär ber fantonalen
Saubireïtion 3üdtß> am 30. Roo. einen Sortrag über
moberne Saubeftrebungen mit fpejietter Serüd»
ficßtigung be§ 3ürtcßberge§. ©rßielt ber Sortrag
fcßon in ber ißerfon beé> Referenten gerotffermaßen offt=

jietten 2lnftricß, fo barf it)nt aud) baburcß eine befonbere
SSebeutung beigemeffen roerben, baß unter ber 3ißöter=
fcßaft fid) itt grower 3^1 Vertreter ber fantonalen unb
ftäbtifet) en Seamtenoereine befanben. S)al große 3ib=
reffe, ba§ bem £ßema entgegengebracht roirb, geßt barau§
[jeroor, baß ber große ©aal be3 3ur>ftf)aufe§ pr ©eßmib»
ftube bil pm leßten ißlaße gefüllt mar. î)er etroa p>ei»
ftünbige Sortrag erßielt roitlfommene SBürje bureß eine

Sammlung rooßlgelungener ißrojeftioneSbilber, bie mit
großer Sebenbigfeit bie einzelnen Quartiere be§ 3üdcß»
bergeê forooßl, al§ aueß bie ©efamtbebauung unb Se»

roirtfeßaftung be§ Serge§ überhaupt, oeranfeßauließten.
Sßir geben im Racßfteßenben bie $auptgebanfen bes Refe»
rateê roieber.

®ie Sebauuug be§ 3üdcßberge§ ift für bie ©tabt
au§ oerfeßtebenen ©rünben roießtig. ®er ßauptfäcßlicßfte
©runb, ber für bie untere ©tabt in Setracßt fällt, ift
bie Slefißetif. ©ine fcßöne Sebauung am 3üricl)t)erg
fteßt ber ©tabt moßl an unb rairb fie noeß meßr al§
bhßer berüßmt maeßen. ®§ roirb bem Quartieroerein
ffluntern ber Sorfcßlag gemaeßt, in ber golge meßr Sor»
träge über Saufragen in feinem ©cßoße p ßalten, bamit
gerabe jeßt, roo bie Sebauung am 3üricßberg nod) nießt
fo roeit oorgefeßritten ift unb roo nod) mancße§ p retten
ift, ban'tber oerßanbelt roerbe, roie biefe Sebauung am
beften gefeßeße, bamit nießt fpäter bie Serooßner fid)
fagen müffen, man ßätte oerfäumt, etroa§ p tun ju einer
3eit, roo nod) etroaê getan roerben îonnte. ®a§ ßeutige
Referat t'ann nur eine ©inleitung barftelXen unb e§ mag
Aufgabe fünfilerif'cß gebilbeter Secßnifer fein, über bie

fragen roeitere Stufflärungen p geben.
it)er 3üricßberg ift teil§ offen, teil§ gefeßtoffen über»

baut. ®ie ©renje ber offenen Sebauung ift in einem
oom Sermeffungiamte rebigierten ißlane umfeßrteben.
Sie ift in ber |)auptfacße bureß bie natürlicße Soben»
geftaltung gegeben unb gießt fieß oon 3oll'ton ßer unge»
fäßr folgenben ©traßen entlang: SSitellifer», goreß»,
Sengg», Sleulet», Rtüncßßalben», Qottif'erftraße, -Keßren»
baeß, goreß», SJltneroa», Reptun», 21hfl», Kloibacßftraße,
Siömerßof», geßren», ?ßeftatog§i=, ©lorta», ©cßmeRberg»,
Sternroart=, fpalbenbacß», ©ulmann», Reifen», ©cßaff»
fjaufer», SOBintertßurerftraße naeß ber ©renje oon Qerli»
fön. 3lu§gebeßnte ©ebiete mit offener Sebauung finben
roir aueß in ben ©elänben ant Käferberg, auf ber SBaib,
bei ber neuen Kttcße SBipfingen, bann auf ber anbern
Stabtfeite in ©nge, Sßolliißofen ufro.

©in eigentlidjeS Sebürfnii, Sorfcßriften über bie
offene Sebauung einpfüßren, trat ein mit bem lieber»
bubneßmen ber ©pefutationêbauten. ©§ rourben ant
^9erge ßoße fafernenartige Rtietßäufer erfteüt, bie roeit
ßirteirt in§ Sanb leueßten unb au§ bem ©tabtbilbe ftörenb
bjeroorfteeßen. ©efcßloffen roirb natürlich in ©ebieten
gebaut, roo bie ©rroerbêjentren liegen, roo Çanbel, 3"=
buftrie unb ©enterbe blüßen, unb ßier fönnen berartige
®orfcßriften aueß nießt in Setracßt fommen. 3"^ SBoß»

aber ßat man oott feßer Suft unb Sicßt gebraueßt
Hb e§ ift baßer an foleßen Qrten, too bie ©cßaffung
"on Sßoßnquartieren in 3lu§ficßt genommen roar, bie
offeie Sebauung oorgefeßrieben roorben. ®abei ßat man
bariacE) getraeßtet, bie ^ntereffen ber ©injelnen möglicßft
Ijttireiißenb p rcürbigen, um einanber bie SlttSficßt nießt

p oerbauen unb nießt Suft unb ©otmenlicßt roegpneßmen.
®er ^auptinßalt biefer Sorfcßriften läßt fid) etroa baßin
pfammenfaffen, baß bie Käufer naeß allen Rießtungen
freifteßen follen, baß geroiße Slbftänbe einpßalten finb
unb baß bie ©ebäube meßt meßr al§ ©rbgefcßoß unb
§roei ©todroerfe enthalten bürfen. 3" ber ißrajiS ßat
fieß inbeffen bei ber 3lu§legung ber Sorfdjriften ergeben,
baß — mit Seroilligung ber Saubeßörbe — Silber ent»

ftanben finb, bie urfprünglicß tooßl faum in ber roaßren
Slbficßt be§ ©efeßgeber§ gelegen ßaben. 3«bopg auf bie

©todroerfpßl rourben bie Sorf'cßriften oom ©roßen
©tabtrate j. S. baßin interpretiert, baß bie 3äßlung ber
©toefroerfe nidßt auf ber jat», fonbern auf ber Serg»
feite p gefeßeßen ßabe. ®ie Seftimmungett feßließen
aud) meßt au§, baß in ben Käufern mit offener Se»

bauung ®acßrooßnungen eingerichtet roerben fönnen.
®aburcß ßat fieß bie ffmkjo ergeben, baß am Sergab»
ßang, an fteilen ftalben ©ebäube mit parterre, pei
©todtoerfen, llntergefdjoß unb ®ad)ftod entftanben finb,
maeßt pfammett 5 ©toefroerfe — atfo gerabe fo oiel,
roie in ben Quartieren mit gefeßloffener Sebauung.

©itte Slnpßl ber umliegenden ©emeinben ßaben bie

Sorfcßriften ber ©tabt pm Rlufier für äßnlicße Sau»
orbnungen genommen, fo Qolfifon, SlüSnacßt, £ild)berg
(für ein Quartier), Slltftetten, §öngg, Qerlifon, in neuefter
3eit aueß ©rlenbacß. 2Bie bie Sicßtbilberoorfüßrungen
au§ ben ©ebieten mit offener lleberbauung geigen, roaren
bie Sorfd)riften nießt genügenb imftanbe, pfammen»
ßängenbe Rlietfafernen au§ biefem ©ebiete p oerbrängen.
®aè 9Jtietßau§ ift ber ïpp, ber immer roieber auftaueßt,
neben ber fperrf'cßaftiüilia. Seßtere ßat fieß bann nament»

lid) in ben fcßönen Sagen ber offenen Sebauung feftge»

feßt unb eb finb fo reeßt ßübfcße, ßeroorragenbe Siertel
gefeßaffen roorben, roie fie un§ im ®oIbergebiei unb im
Rigioiertel begegnen unb erfreuen. 3" oereinjelten
gälten ift in leßter 3oit bann ber Serfucß gemaeßt roor»
ben, Heinere Sffioßnßäufer für bie Sebürfniffe be§ Klein»

bûrgertumë, be§ Slrbeiter§ p errichten; bie Serfucße finb
bi§ jeßt febod) in ben Slnfängen geblieben.

@§ ift nidßt p oerfennen, baß bie Sorfcßriften über

offene Sebauung fießtbare ©rfolge gegeitigt ßaben, fonft
roären rooßl $. S. bie neuerfeßloffenen ©ebiete piifcßen
Ober» unb Llnterftraß oon pfammenßängenbe'n Käufer»
reißen ganj angefüllt roorben unb roit ßätten eine rein
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Moderne Baubestrebungen.
(Korrespondenz).

Auf Veranlassung des Quartier-Vereins Muntern-
Zürich hielt Herr Dr. F ehr, Sekretär der kantonalen
Baudirektion Zürich, am 30. Nov. einen Vortrag über
moderne Baubestrebungen mit spezieller Berück-
sichtigung des Zürichberges. Erhielt der Vortrag
schon in der Person des Referenten gewissermaßen offi-
zielten Anstrich, so darf ihm auch dadurch eine besondere
Bedeutung beigemessen werden, daß unter der Zuhörer-
schaff sich in großer Zahl Vertreter der kantonalen und
städtischen Beamtenvereine befanden. Das große Inte-
resse, das dem Thema entgegengebracht wird, geht daraus
hervor, daß der große Saal des Zunfthauses zur Schmid-
stube bis zum letzten Platze gefüllt war. Der etwa zwei-
stündige Vortrag erhielt willkommene Würze durch eine

Sammlung wohlgelungener Projektionsbilder, die mit
großer Lebendigkeit die einzelnen Quartiere des Zürich-
berges sowohl, als auch die Gesamtbebauung und Be-
wirtschaftung des Berges überhaupt, veranschaulichten.
Wir geben im Nachstehenden die Hauptgedanken des Refe-
rates wieder.

Die Bebauung des Zürichberges ist für die Stadt
aus verschiedenen Gründen wichtig. Der hauptsächlichste
Grund, der für die untere Stadt in Betracht fällt, ist
die Aesthetik. Eine schöne Bebauung am Zürichberg
steht der Stadt wohl an und wird sie noch mehr als
bisher berühmt machen. Es wird dem Quartierverein
Firmiern der Vorschlag gemacht, in der Folge mehr Vor-
träge über Baufragen in seinem Schoße zu halten, damit
gerade jetzt, wo die Bebauung am Zürichberg noch nicht
so weit vorgeschritten ist und wo noch manches zu retten
ist, darüber verhandelt werde, wie diese Bebauung am
besten geschehe, damit nicht später die Bewohner sich

sagen müssen, man hätte versäumt, etwas zu tun zu einer
Zeit, wo noch etwas getan werden konnte. Das heutige
Referat kann nur eine Einleitung darstellen und es mag
Aufgabe künstlerisch gebildeter Techniker sein, über die

Fragen weitere Ausklärungen zu geben.
Der Zürichberg ist teils offen, teils geschlossen über-

baut. Die Grenze der offenen Bebauung ist in einein
vom Vermessungsamte redigierten Plane umschrieben.
Sie ist in der Hauptsache durch die natürliche Boden-
gestaltung gegeben und zieht sich von Zollikon her unge-
fähr folgenden Straßen entlang: Witelliker-, Forch-,
Lengg-, Bleuler-, Münchhalden-, Zollikerstraße, Wehren-
bach, Forch-, Minerva-, Neptun-, Asyl-, Klosbachstraße,
Römerhof-, Fehren-, Pestalozzi-, Gloria-, Schmelzberg-,
Sternwart-, Haldenbach-, Culmann-, Nelken-, Schaff-
hauser-, Winterthurerstraße nach der Grenze von Oerli-
kon. Ausgedehnte Gebiete mit offener Bebauung finden
wir auch in den Geländen am Käferberg, auf der Waid,
bei der neuen Kirche Wipkingen, dann auf der andern
Stadtseite in Enge, Wollishofen usw.

Ein eigentliches Bedürfnis, Vorschriften über die
offene Bebauung einzuführen, trat ein mit dem Ueber-
handnehmen der Spekulationsbauten. Es wurden am
Berge hohe kasernenartige Miethäuser erstellt, die weit
hinein ins Land leuchten und aus dem Stadtbilde störend
hervorstechen. Geschlossen wird natürlich in Gebieten
gebaut, wo die Erwerbszentren liegen, wo Handel, In-
dustrie und Gewerbe blühen, und hier können derartige
Borschriften auch nicht in Betracht kommen. Zum Woh-
"en aber hat man von jeher Luft und Licht gebraucht
und es ist daher an solchen Orten, wo die Schaffung
"on Wohnquartieren in Aussicht genommen war, die
offene Bebauung vorgeschrieben worden. Dabei hat man
darnach getrachtet, die Interessen der Einzelnen möglichst
hinreichend zu würdigen, um einander die Aussicht nicht

zu verbauen und nicht Luft und Sonnenlicht wegzunehmen.
Der Hauptinhalt dieser Vorschriften läßt sich etwa dahin
zusammenfassen, daß die Häuser nach allen Richtungen
freistehen sollen, daß gewiße Abstände einzuhalten sind
und daß die Gebäude nicht mehr als Erdgeschoß und
zwei Stockwerke enthalten dürfen. In der Praxis hat
sich indessen bei der Auslegung der Vorschriften ergeben,
daß — mit Bewilligung der Baubehörde — Bilder ent-
standen sind, die ursprünglich wohl kaum in der wahren
Absicht des Gesetzgebers gelegen haben. Jnbezug auf die

Stockwerkzahl wurden die Vorschriften vom Großen
Stadtrate z. B. dahin interpretiert, daß die Zählung der
Stockwerke nicht auf der Tal-, sondern auf der Berg-
seite zu geschehen habe. Die Bestimmungen schließen
auch nicht aus, daß in den Häusern mit offener Be-
bauung Dachwohnungen eingerichtet werden können.

Dadurch hat sich die Folge ergeben, daß am Bergab-
hang, an steilen Halden Gebäude mit Parterre, zwei
Stockwerken, Untergeschoß und Dachstock entstanden sind,
macht zusammen 5 Stockwerke — also gerade so viel,
wie in den Quartieren mit geschlossener Bebauung.

Eine Anzahl der umliegenden Gemeinden haben die

Vorschriften der Stadt zum Muster für ähnliche Bau-
Ordnungen genommen, so Zollikon, Küsnacht, Kilchberg
(für ein Quartier), Altstetten, Höngg, Oerlikon, in neuester

Zeit auch Erlenbach. Wie die Lichtbildervorführungen
aus den Gebieten mit offener Ueberbauung zeigen, waren
die Vorschriften nicht genügend imstande, zusammen-
hängende Mietkasernen aus diesem Gebiete zu verdrängen.
Das Miethaus ist der Typ, der immer wieder auftaucht,
neben der Herrschaftsvilla. Letztere hat sich dann nainent-
lich in den schönen Lagen der offenen Bebauung festge-
setzt und es sind so recht hübsche, hervorragende Viertel
geschaffen worden, wie sie uns im Doldergebiel und im
Rigiviertel begegnen und erfreuen. In vereinzelten
Fällen ist in letzter Zeit dann der Versuch gemacht war-
den, kleinere Wohnhäuser für die Bedürfnisse des Klein-
bürgertums, des Arbeiters zu errichten; die Versuche sind
bis jetzt jedoch in den Anfängen geblieben.

Es ist nicht zu verkennen, daß die Vorschriften über

offene Bebauung sichtbare Erfolge gezeitigt haben, sonst

wären wohl z. B. die neuerschlossenen Gebiete zwischen

Ober- und Unterstraß von zusammenhängenden Häuser-
reihen ganz angefüllt worden und wir hätten eine rein
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ftäbtifctje, gefc^toffene Bebauung bis an ben Berg hinauf
erlebt. Ter 3ürc£)er ©tabtrat tjal ben ©eltungSbereidj
biefer Borfdjriften roieberfjott auSgebeljnt. ©S wäre root)!
nun heute an ber geit, biefer ©adje roieber ein=

mal etroaS p tun unb im fpejiellen für ben obern
Teil beS BergeS etroaS p forgen.

2Bie oor Ijunbert 3at)ren, fo ergebt auct) heute roieber
ber Buf : gurüd pr Batur, pr ©infarfjljeit, pr 'äöat)r=
fjeit in ber fünft, im natürlichen Sebcn. Unb nid)t
minber gilt biefer 2lpell auch bie Bebauung beS

©runb unb BobenS, ber unS pfommt. Ter tampf
um bie fünftlerifche gbee im ©täbtebau, fei eS leijterer
ein gefdjtoffener, aber offener, ift im noltem ©ange.
Bidjt fo leicht roirb er fiegreich fein, benn eS laufen ja
bie SReinungen ber ©achoerftänbigen in biefen fingen
manchmal einanber bireft pmiber. 2Iber man tann boch
mit ©rfolg Bebauungspläne ausarbeiten, bie ge)d)loffene,
gefällige ©tabtbilber ergeben unb bie bie alte ©emütlidp
feit ber SBoljnroeife unferer Borfahren mieber aufleben
laffen. SRan mill an ben ©cfen, an ben ©trafjenfreup
ungen, als 2lbfd)lufj an ben Söegfrümmungen baS äfthe=
tifdje SRoment roieber heroorpiijen, unb roie man bie

3öohnung mit hüt>fc^en Bilbern unb Btöbeln fdjmüdt,
fo roill man audi) bie ©trafje fdjmüden unb baS Quar=
tier foil bie ganje ©tabt fcl)müden. 9Ran roill burd)
gute ßieljung ber ©trafje günftige Baupläne f'c£)affen
unb burd) Slnpflanjungen unb anbere Büttel bie Bor=
bebingungen für eine rationelle Bauroeife p erfüllen
trachten.

©S fei mit Bepg auf biefe Beftrebungen hier auf
ben SBetiberoerb ber fd)roeiprifchen ^eimatf<huhoer=
einigungen pr ©rlangung guter ©ntroürfe für einfache
fchroeij. SBohnhäufer oerroiefen, foroie aud) auf bie neue
Bublifation be§ ©djroeij. 3"0enieur= unb 2lrc£)ite£ten=
Berein über ba§ ©d)roeij. Bürgerhaus, ©ine folche
gute fdfroeijerifdje Bauart, roie fie in biefen SBerfen
bargelegt ift, roill man roieber an§ TageSlid)t pljen:
©ie oerbient aud) beSroegen begrüfjt p roerben, weil fie
barauf ausgeht, ben ©goiSmuS p unterbrüden unb auf
ben BUtmenfdjen, ben Bachbar Bücffidjt p nehmen.
Tiefe Beftrebungen hat aud) bie ©tabt gürich felbft in
ihrem projette für bie lleberbauung beS BiebtliarealeS
pm 2luSbrude gebracht. 2luf ähnlidie Söcife roirb aud)
baS ©onnenbergareat feine Bebauung erhalten. gm
roeitern fei erinnert an bie Beftrebungen ber Baugefelü
fdjaft Bhönir, bie fid) bie ©rfdjliefjung ber Siegenfehaften
im ©chtöhli unb ©ufenberg pr Aufgabe geftellt hat.
@S ift erfreulich, bag babei | bewährten hiefigen fünfllern
©elegenheit geboten rourbe, burd) Teilnahme an einem
SBettberoerb ihre gbeen für bie Bebauung beS gerabep
ibealen ©elänbeS pr ©eltung p bringen. Slucl) bie
Baugenoffenfdjaft gafobsburg ftrebt ähnliche giele an.

Bid)t bafj man ber SBietfaferne ihre Berechtigung
runbroeg abfprechen möchte, benn fie hat roirflid) an
Orten, roo SBohnungSmangel herrfd)te unb too größere
BeoölferungSl'reife auf fie angeroiefen finb, fid) gut be=

währt. 21 ber man ftelle fie baljin, roo fie pajjt. Stuf
bie Terraffe j. B., an bie £>albe beS BergeS, roo fie
auffällt unb weithin leuchtet als SBahrpicljen ber 2IuS=

nütpng beS BobenS, gehört fie nicht hin- 2ïn biefen
Orten foil baljer ber tleinrooljnungSbau, ber Bau
uon ©infamilien» unb Toppeü)äufern geförbert roerben.
©S ift erfreulich, &afj bisher in biefer Beziehung fdjon
uiel gefd)el)en ift, aber nod) ift baS 2lrbeitSfelb grofj
unb nur bann, wenn aud) ber ©injelne fich an ben
Beftrebungen beteiligt, tonnen bie oorgeftedten giele er=
reid)t roerben.

Um biefe Beftrebungen p förbern, füllte ber obere
Teil beS ßüridjbergeS nod) unter eine Bau>
orbnung gefteflt roerben, bie bann oornehmlid) baS

tieine .paus begünftigen unb ben 2Sünfd)en ber Betoohtier
ebenfogut entfprechen roürbe, als benen ber Beoölterung.
©ine folche Befchränfung ber Bebauung, roie fie hier
oorgefchlagen roerben foil, beftebt bereits in ber ©emeinbe

3ollifon. Tiefe hat urfprünglich bie Bauorbnung oon
3üridt) aud) angenommen; angefidjtS beS weiten ©pieb
raumeS, bie biefe in ber 2Bal)l ber ©ebäubehöfje löjjt,
hat bann aber eine ©emeinbeoerfammlung fid) bahin ent=

fchieben, bafj fünftig auf bem ©emeinbegebiet nur nod)

Käufer gebaut roerben bürfen, bie nicht mehr als ißar=

terre, Obergefcl)ojj unb Tachftod aufroeifen.
Éuch baS finb moberne Baubeftrebungen, baf) burd)

bie Slnlage oon ©port= unb Spielplänen auf bie

Bebürfniffe ber Beoölterung nad) Beroegung in frifdjer,
freier Suft Bücfficht genommen roirb. gn Teutfcl)lanb,
unb nod) wehr in Stmerita, hat man biefe Bebürfniffe
bei Bearbeitung ber ©tabterroeiterungSpläne in nod) be*

beutenb tphenn Bîafje geroürbigt, alS bieS bei uitS bis

jetjt ber gall roar.
©ine Beuerung oon Bebeutung bringt baS neue

f ch roe i§. gioilgef et) buch in einer Beftimmung über

baS Bauredjt, nach weiter ein ©runbftüd mit ber Tienft-
barfeit beS Bect)teS ber Bebauung belaftet roerben fann.
©in foldjeS Baurecht ift im beutfcfjeu ©ebiet burd) baS

bürgerliche ©efet)bud) fchon feit einem galjre in fraft.
Tie beutfehen ©täbte, bie in ber 2Sotjlfaf)rtSpflege am

roeiteften ooran finb, haben feijon längft angefangen,

ihren ©runbbefit) in ber SBeife p oerroerten, bafj fie

minberbegüterten klaffen baS Becl)t einräumten, auf biefem

ftäbtifchen ©ritnbbefih ihre Käufer p errichten gegen

einen jßadjtpiS. 2luf biefe B5eife finb wohltätige gm
ftitutionen gefdjaffen roorben unb man hat baburdj oiele

TBohnungSbebürfniffe befriebigen tonnen, bie burch ben

ißrioatbau nicht befriebigt roerben tonnten. Btödjten
auch ^i unS berartige 9Röglid)feiten pr ©rlangung
moberner Baubeftrebungen im Sluge behalten roerben.

Btit reichlichem Beifall oerbanfte baS phlreiche 2lubi--

torium §errn Tr. gehr ben intereffanten Bortrag. Ter
ißräfibent beS QuartiereereinS gluntern nahm auch mit

Tant bie am 2lnfang beS BeferateS gefallene 2Inregung

auf Beranftaltung weiterer Borträge über Bau
fragen entgegen.

Da$ Bundc$ge$etz über den Uersicberungsvertraa
und die Unfailver$icberung,

Befdnntlich tritt baS (liefet) über ben BerficljerungS»
oertrag oom 2. 2lpril 1908 am 1. ganuar 1910 in

.traft. TaSfelbe bietet bem oerfidjerungsbebürftigen gSut)=

lifum nach oerfd)iebettett Bic£)tungen roefentfiche Bortetie,

gauj befonberS in ber Unfalloerficherung. Ta

nur noch eine f'urp ©panne geit bis pm gnfrafttreten
beS ©efet)eS oor unS liegt, fo erlauben wir unS an

biefer ©teile, ba§ Bublifitm auf einige ber roicl)tigften

Beftimmungen aufmerffant p machen,
2lrt. 1 beS jitierten ©efe^eS beftimrnt, baf) berjentgé,

ber einer Berfid)erungSgefeltfcf)aft ben 2lntrag pm 216®

fdjluffe eines Berfid)erungSoertrageS geftellt unb für bie

3lnnal)me eine fürpre grift gefegt hat, oierjeh« Tage
gebunben bleibt. Tie grift beginnt mit ber Uebergabe
ober 2lbfenbung beS Antrages an bie BerfidjerungS®
gefellfchaft ober beren 2lgenten p laufen. Ter Slntrag®

fteller roirb frei, wenn bie 2lnnat)meerflärung feitenS ber

BerficherungSgefellfchaft nicht oor 2tblauf ber grift bei

ihm eintritt.
Tie allgemeinen BerfidjerungSbebingungen mitten in-

bent oon ber BerficherungSgefellfchaft ausgegebenen 2tn®

tragfdjein aufgenommen ober bem 2lntragfteller oor Oer

©inreichung beS 2lntragfd)eine§ übergeben roerben. (2lrt. 3.)

M«str. Zchwctz. („Meisterblutt") c<ir, R

städtische, geschlossene Bebauung bis an den Berg hinauf
erlebt. Der Zürcher Stadtrat hat den Geltungsbereich
dieser Vorschriften wiederholt ausgedehnt. Es wäre wohl
nun heute an der Zeit, in dieser Sache wieder ein-
mal etwas zu tun und im speziellen für den obern
Teil des Berges etwas zu sorgen.

Wie vor hundert Jahren, so ergeht auch heute wieder
der Ruf: Zurück zur Natur, zur Einfachheit, zur Wahr-
heit in der Kunst, im natürlichen Leben. Und nicht
minder gilt dieser Apell auch für die Bebauung des

Grund und Bodens, der uns zukommt. Der Kampf
um die künstlerische Idee im Städtebau, sei es letzterer
ein geschlossener, oder offener, ist im vollem Gange.
Nicht so leicht wird er siegreich sein, denn es lausen ja
die Meinungen der Sachverständigen in diesen Dingen
manchmal einander direkt zuwider. Aber man kann doch
mit Erfolg Bebauungspläne ausarbeiten, die geschlossene,

gefällige Stadtbilder ergeben und die die alte Gemütlich-
keit der Wohnweise unserer Vorfahren wieder aufleben
lassen. Man will an den Ecken, an den Straßenkreuz-
ungen, als Abschluß an den Wegkrümmungen das ästhe-
tische Moment wieder hervorziehen, und wie man die

Wohnung mit hübschen Bildern und Möbeln schmückt,
so will man auch die Straße schmücken und das Quar-
tier soll die ganze Stadt schmücken. Man will durch
gute Ziehung der Straße günstige Bauplätze schaffen
und durch Anpflanzungen und andere Mittel die Vor-
bedingungen für eine rationelle Bauweise zu erfüllen
trachten.

Es sei mit Bezug auf diese Bestrebungen hier auf
den Wettbewerb der schweizerischen Heimatschutzver-
einigungen zur Erlangung guter Entwürfe für einfache
schweiz. Wohnhäuser verwiesen, sowie auch auf die neue
Publikation des Schweiz, Ingenieur- und Architekten-
Verein über das Schweiz, Bürgerhaus, Eine solche
gute schweizerische Bauart, wie sie in diesen Werken
dargelegt ist, will man wieder ans Tageslicht ziehem
Sie verdient auch deswegen begrüßt zu werden, weil sie

darauf ausgeht, den Egoismus zu unterdrücken und auf
den Mitmenschen, den Nachbar Rücksicht zu nehmen.
Diese Bestrebungen hat auch die Stadt Zürich selbst in
ihrem Projekte für die Ueberbauung des Riedtliareales
zum Ausdrucke gebracht. Auf ähnliche Weise wird auch
das Sonnenbergareal seine Bebauung erhalten. Im
weitern sei erinnert an die Bestrebungen der Baugesell-
schaft Phönix, die sich die Erschließung der Liegenschaften
im Schlößli und Susenberg zur Aufgabe gestellt hat.
Es ist erfreulich, daß dabei bewährten hiesigen Künstlern
Gelegenheit geboten wurde, durch Teilnahme an einem
Wettbewerb ihre Ideen für die Bebauung des geradezu
idealen Geländes zur Geltung zu bringen. Auch die
Baugenoffenschaft Jakobsburg strebt ähnliche Ziele an.

Nicht daß man der Mietkaserne ihre Berechtigung
rundweg absprechen möchte, denn sie hat wirklich an
irrten, wo Wohnungsmangel herrschte nnd wo größere
Bevölkerungskreise auf sie angewiesen sind, sich gut be-

währt. Aber man stelle sie dahin, wo sie paßt. Auf
die Terrasse z, B„ an die Halde des Berges, wo sie
auffällt und weithin leuchtet als Wahrzeichen der Aus-
nützung des Bodens, gehört sie nicht hin. An diesen
irrten soll daher der Kleinwohnungsbau, der Bau
von Einfamilien- und Doppelhäusern gefördert werden.
Es ist erfreulich, daß bisher in dieser Beziehung schon
viel geschehen ist, aber noch ist das Arbeitsfeld groß
und nur dann, wenn auch der Einzelne sich an den
Bestrebungen beteiligt, können die vorgesteckten Ziele er-
reicht werden,

lim diese Bestrebungen zu fördern, sollte der obere
Teil des Zürichberges noch unter eine Bau-
ordnung gestellt werden, die dann vornehmlich das

kleine Haus begünstigen und den Wünschen der Bewohner
ebensogut entsprechen würde, als denen der Bevölkerung,
Eine solche Beschränkung der Bebauung, wie sie hier
vorgeschlagen werden soll, bestellt bereits in der Gemeinde

Zollikon. Diese hat ursprünglich die Bauordnung von
Zürich auch angenommen; angesichts des weiten Spiel-
raumes, die diese in der Wahl der Gebäudehöhe läßt,
hat dann aber eine Gemeindeversammlung sich dahin ent-

schieden, daß künftig auf dein Genieindegebiet nur noch

Häuser gebaut werden dürfen, die nicht mehr als Par-
terre, Obergeschoß und Dachstock aufweisen.

Auch das sind moderne Baubestrebungen, daß durch
die Anlage von Sport- und Spielplätzen auf die

Bedürfnisse der Bevölkerung nach Bewegung in frischer,

freier Lust Rücksicht genommen wird. In Deutschland,
und noch mehr in Amerika, hat man diese Bedürfnisse
bei Bearbeitung der Stadterweiterungspläne in noch be-

deutend höherm Maße gewürdigt, als dies bei uns bis

jetzt der Fall war.
Eine Neuerung von Bedeutung bringt das neue

schweiz. Zivilgesetzbuch in einer Bestimmung über

das Baurecht, nach welcher ein Grundstück mit der Dienst-
barkeit des Rechtes der Bebauung belastet werden kann.

Ein solches Baurecht ist im deutscheu Gebiet durch das

bürgerliche Gesetzbuch schon feit einem Jahre in Kraft,
Die deutschen Städte, die in der Wohlfahrtspflege am

weitesten voran sind, haben schon längst angefangen,

ihren Grundbesitz in der Weise zu verwerten, daß sie

minderbegüterten Klaffen das Recht einräumten, auf diesem

städtischen Grundbesitz ihre Häuser zu errichten gegen

einen Pachtzins. Auf diese Weife sind wohltätige In-
stitutionen geschaffen worden und man hat dadurch viele

Wohnungsbedürfniffe befriedigen können, die durch den

Privatbau nicht befriedigt werden konnten. Möchten
auch bei uns derartige Möglichkeiten zur Erlangung
moderner Baubestrebungen im Auge behalten werden.

Mit reichlichem Beifall verdankte das zahlreiche Audi-
torium Herrn Dr, Fehr den interessanten Vortrag, Der

Präsident des Quartiervereins Fluntern nahm auch mit

Dank die am Anfang des Referates gefallene Anregung
auf Veranstaltung weiterer Vorträge über Bau-
fragen entgegen.

vas SuàsgêSètx »der à Versicherungsvertrag
unâ Sie Unfallversicherung.

Bekanntlich tritt das Gesetz über den Versicherung^-
vertrag vom 2, April 1908 am 1, Januar 1919 in

Kraft, Dasselbe bietet dem versicherungsbedürftigen Pub-
likum nach verschiedenen Richtungen wesentliche Vorteile,

ganz besonders in der Unfallversicherung, Da

nur noch eine kurze Spanne Zeit bis zum Inkrafttreten
des Gesetzes vor uns liegt, so erlauben wir uns an

dieser Stelle, das Publikum auf einige der wichtigsten

Bestimmungen aufmerksam zu machen,
Art, 1 des zitierten Gesetzes bestimmt, daß derjenige,

der einer Versicherungsgesellschaft den Antrag zum Ab-

schlusse eines Versicherungsvertrages gestellt und für die

Annahme eine kürzere Frist gesetzt hat, vierzehn Tage
gebunden bleibt. Die Frist beginnt mit der Uebergabe
oder Absendung des Antrages an die Versicherungs-
gesellschaft oder deren Agenten zu laufen. Der Antrag-
steller wird frei, wenn die Annahmeerklärung seitens der

Versicherungsgesellschaft nicht vor Ablauf der Frist bei

ihm eintritt.
Die allgemeinen Versicherungsbedingungen müßen i>>

dem von der Versicherungsgesellschaft ausgegebenen An-

tragschein aufgenommen oder dem Antragsteller vor ver

Einreichung des Antragscheines übergeben werden, (Art,
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